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An alle 
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Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Unser Zeichen, unsere Nachricht vom 

 rs 

 

 

Beitritt zur IG Grundwasserkörper G-119 Osterhofen 

Bitte treten Sie jetzt bei und unterstützen Sie die Interessensgemeinschaft 

 

Sehr geehrte Landwirt*innen und Grundstückseigentümer*innen,  

 

im Grundwasserkörper G119 Osterhofen wurden wesentliche Bereiche als nitratbelastete rote 

Gebiete nach der neuen Düngeverordnung ausgewiesen. Darüber hinaus wurden auch phosphat-

belastete gelbe Gebiete festgesetzt. Die individuelle Betroffenheit kann im Ibalis, gerne unter Zu-

hilfenahme der BBV Geschäftsstelle, eingesehen werden.  

 

In mehreren Videokonferenzen hat der Bayerische Bauernverband über die näheren Hintergründe 
zur Ausweisung der neuen roten und gelben Gebiete informiert. Dabei wurde auch auf die Mög-
lichkeit zur fachlichen Überprüfung der Gebiete mittels Gutachter und eventuell weiterer rechtli-
cher Schritte hingewiesen. Die Kosten müssen von den Betroffenen übernommen werden. Der 
Bayerische Bauernverband kann dazu Unterstützung leisten und die Gründung einer Interessen-
gemeinschaft begleiten. Für die Beauftragung eines Gutachterbüros würden Kosten von ca. 
7000,- € entstehen. Von vielen Teilnehmern an den Videokonferenzen wurde diese Gründung für 
den Grundwasserkörper Osterhofen befürwortet.  
 

Aufgrund der Corona Pandemie konnte dazu leider keine größere Veranstaltung organisiert wer-
den. Wir haben uns daher entschlossen, mit Unterstützung vom BBV im kleinen Kreis eine Inte-
ressensgemeinschaft zu gründen und damit die Voraussetzung zu schaffen, dass weitere Schritte 
zur Überprüfung des Grundwasserkörpers unternommen werden können. Um Handlungsfähigkeit 
sicherzustellen wurde in der Videokonferenz zur Gründung der Interessengemeinschaft Siegfried 
Rauscher 1. Vorsitzender, Aicha an der Donau als Sprecher gewählt. Darüber hinaus wurde 
als Stellvertreter Stefan Weigl, Haardorf gewählt. Um die Vertretung aus den einzelnen Regio-
nen sicherzustellen, wurde auch ein Ausschuss mit 7 Mitgliedern gegründet.  
 

Dies sind:  
Manfred Hamberger, Schmiedorf, Sprecher des Ausschusses 
Johannes Mandl, Wisselsing 
Franz-Xaver Eckl, Langenamming 
Georg Eder, Kirchdorf 
Markus Brandl, Thundorf 
Josef Winetsdorfer, Arbing 
Franz-Xaver Mittermeier, Arbing 
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Nun kommt es darauf an, dass sich ausreichend Mitglieder in der Interessensgemeinschaft 
zusammenschließen.  
Die Interessensgemeinschaft sieht es als ihre Aufgabe an, genau hinzusehen und die neuen roten 
und gelben Gebiete zu hinterfragen bzw. zielgerichtet gutachterlich prüfen zu lassen und die Er-
kenntnisse sowohl in Politik und Behörden einfließen zu lassen oder auch die Grundlage für eine 
rechtliche Prüfung zu schaffen.  
 
Zugleich betonen wir auch unser Anliegen dort wo notwendig, unseren Beitrag zur Verbesserung 
der Wasserqualität zu liefern bzw. den guten Zustand auch in Zukunft zu erhalten. Hierzu suchen 
wir auch weiterhin den engen Kontakt zu Wasserversorger, Wasserwirtschaft, Behörden und 
Kommunen. Bayern wird weitere Messstellen einrichten und auch die Landwirtschaft kann mögli-
che Messstellen vorschlagen. Spätestens bis zur nächsten Einstufung in 4 Jahren kann sich die 
Kulisse auch wieder ändern.  
 
Mit dieser Zielsetzung und einer gewissen Kontrollfunktion hat sich die Interessengemeinschaft 
gegründet und deshalb ersuchen wir Sie gemeinsam, dieser jetzt mit angehängtem Formular 
beizutreten.  
 
Die Interessensgemeinschaft ist eine eigenständige Organisation. Es gibt lediglich einen Ge-
schäftsbesorgungsvertrag mit der BBV Geschäftsstelle Deggendorf zur Unterstützung in fachli-
chen Fragen und zur Abwicklung von organisatorischen Angelegenheiten.  
 
Voraussetzung ist lediglich eine einmalige Aufnahmegebühr von 150,-- Euro, um entsprechend 
handlungsfähig zu sein und die evtl. notwendigen Untersuchungen und Gutachten finanzieren zu 
können, jährliche Beiträge müssen ggf. von der Mitgliederversammlung beschlossen werden.  
 
Wir bitten Sie beiliegende Beitrittserklärung unterschrieben an die BBV Geschäftsstelle zu 
senden und den Aufnahmebeitrag auf das angegebene Konto zu überweisen. Sie setzen 
damit ein deutliches Zeichen der Solidarität zur Stärkung des Berufsstandes. Weiter bitten wir Sie, 
zusätzlich bei Berufskollegen Werbung zu machen, sich dieser großen Solidargemeinschaft anzu-
schließen. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Siegfried Rauscher     Stefan Weigl 
IG-Sprecher      stv. IG-Sprecher 
  



- 3 - 

 
 
 

 


